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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs1;

Rechtssatz

Notwendiges Betriebsvermögen umfasst alle Wirtschaftsgüter, die schon ihrer objektiven Bescha8enheit nach dem

Betrieb zu dienen bestimmt sind und ihm auch tatsächlich dienen, somit betrieblich verwendet werden. Dabei sind die

Zweckbestimmung des Wirtschaftsgutes, die Bescha8enheit des Betriebes und des Berufszweiges des

Abgabep;ichtigen sowie die Verkehrsau8assung, nicht aber subjektive Momente, wie zB der Grund der Anscha8ung,

maßgebend.
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